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Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz und das COVID-
19-Maßnahmengesetz geändert werden 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2020 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2020 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Auf Grund der aktuellen COVID-19-Krisensituation haben in diversen Bereichen Nachschärfungen im 
Epidemiegesetz 1950 und im COVID-19-Maßnahmengesetz zu erfolgen. 
Im Hinblick auf das VfGH-Erkenntnis vom 14.7.2020, V 363/2020, bedarf es Anpassungen im COVID-
19-Maßnahmengesetz. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen erscheinen insbesondere die Strafdrohungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das COVID-19-Maßnahmengesetz als zu wenig differenziert. 
Zudem sind neue Rechtsgrundlagen für die notwendige Kontaktpersonennachverfolgung erforderlich. 
Weiters müssen im Hinblick auf die etwaige Regionalisierung der Maßnahmensetzung Rechtsgrundlagen 
geschaffen werden, um regional tätig werden zu können. 
 

Ziele 
Normierung, dass alle natürlichen und juristischen Personen, die im Rahmen der internationalen 
Kontaktpersonennachverfolgung sachdienliche Informationen besitzen, diese auch dem BMSGPK als 
oberste Gesundheitsbehörde zur Verfügung zu stellen haben. 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, dass Betriebe, Veranstalter und Vereine berechtigt sind, 
Kontaktdaten, in deren Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt wurde, z.B. von Gästen, Besuchern, 
Sportlern, für einen Zeitraum von 28 Tagen aufzubewahren, um diese im Anlassfall bei einer 
Umgebungsuntersuchung der Gesundheitsbehörde zur Verfügung stellen zu können. 
Entlastung der Gerichte im Hinblick auf die Überprüfung einer rechtmäßigen Freiheitsbeschränkung. 
Präventionskonzepte sollen Auflagen für Veranstaltungen sein und von der Behörde auch vor Ort 
überprüft werden können. 
Schaffung einer einheitlichen Kaskadenregelung im Hinblick auf die behördlichen Zuständigkeiten im 
Epidemiegesetz 1950 und im COVID-19-Maßnahmengesetz. 
Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für Betretungsregelungen für öffentliche Orte und 
Konkretisierung der Verordnungsermächtigungen im COVID-19-Maßnahmengesetz. 
Individualisierung der Strafbestimmungen im COVID-19-Maßnahmengesetz und Herabsetzung der 
Strafhöhen. 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
Schaffung von Rechtsgrundlagen. 
 
Neuformulierung der Betretungsregeln und Strafbestimmungen im COVID-19-Maßnahmengesetz. 
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Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Sicherstellung der Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit der gesamten Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung von Infektionskrankheiten, 
chronischen und psychischen Erkrankungen sowie unter Bedachtnahme spezieller Zielgruppen (z. B. 
Kinder)" der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2020 bei. 
 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 
Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen: 
Keine. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Beschluss Nr. 1082/2013 EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 2119/98/EG, ABl. L 293 vom 5.11.2013. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Keine. 
 
Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.6 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1961527552). 
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